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DIE SEITE VOM NATURSCHUTZ

DK. W. RYTZ

Unsere regionale Naturschutzkommission hat gegenwärtig acht geschützte
Naturdenkmäler zu betreuen, nämlich ein Reservat, zwei erratische Blöcke
und fünf Bäume. Das wissenschaftlich und allgemein landschaftlich wertvolle
Reservat Gysnauflühe, Eigentum der Burgergemeinde, weist nach einem Jahr
der Unterschutzstellung einige recht hübsche Stellen auf, braucht aber noch

einige Zeit bis es überall das standortsgemässe, natürliche Aussehen zeigt.
Der erratische Block aus Gabbro aus dem Allalingebiet im Pleerwaldist ein alter

Bekannter. Von der naturforschenden Gesellschaft Bern schon 1892 als

schützenswert erklärt wurde er 1933 vom Regierungsrat ins Verzeichnis der

geschützten Objekte aufgenommen. Der Bänklenstein östlich der Kreuzfluh bei

Krauchthal, seit 1950 unter Naturschutz, besteht aus ähnlichem Gestein (Saus-

surit-Smaragdit-Gabbro) wie der Findling im Pleer.

Die grosse Eibe auf dem Gerstler ist allgemein bekannt. Zu ihrer Betreuung
gehört, dass von Zeit zu Zeit die Fruchtkörper des Schwefelporlings (Polyporus

sulfureus), eines gelben Pilzes, entfernt werden. Wohl durchdringt sein

Fadengeflecht das Holz des Baumes, schädigt ihn aber offenbar nicht empfindlich,

denn der Baum ist immer noch kräftig und schön. Der stecknadelkopfgrosse

Schwarzkäfer Eledona agaricola nährt sich von dem Pilz und hilft wacker
mit bei dessen Bekämpfung; und unter den Flügeldecken dieser Käfer fanden
sich viele kleine Milben, die sie schädigen und dezimieren. Kein Febewesen

kann sich uneingeschränkt vermehren, das Gleichgewicht in der Natur bleibt

gewahrt.
Die Schönau-Eiche am Strandweg wurde im vergangenen Jahr nicht mehr vom
Blitz getroffen, die grosse Linde in Lyssach und ihre Schwester, die Heuweglinde

bei Brechershäusern sind bemerkenswerte Naturerscheinungen, wie auch

die Ruppisberg-Eiche an der Nordwestecke des Staatswaldes oberhalb Kirchberg.

Sie alle werden in nächster Zeit in passender Weise als Naturdenkmäler

gekennzeichnet.

170


	Die Seite vom Naturschutz

